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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1953

Norm

StPO §427 Abs3 B

Rechtssatz

Rechtsmittelausführungsfrist beginnt mit Urteilszustellung an den Angeklagten zu laufen.

Entscheidungstexte

5 Os 1101/53

Entscheidungstext OGH 20.10.1953 5 Os 1101/53

Veröff: EvBl 1954/39 S 48

13 Os 34/72

Entscheidungstext OGH 29.03.1972 13 Os 34/72

11 Os 20/77

Entscheidungstext OGH 11.03.1977 11 Os 20/77

Schlagworte

Der Rechtssatz im EvBl ist in dieser Form unrichtig und soll richtig lauten: Die Frist zur Ausführung des Rechtsmittel

gegen das bereits dem Angeklagten zugestellte Urteil beginnt mit der Anmeldung des Rechtsmittels zu laufen. Eine

spätere Zustellung der Entscheidung an den (mittlerweile bestellten) Armenverteidiger ist für den Fristenlauf

bedeutungslos.
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